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L. 33. Samstag den Z4. August 1886.
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Schweizerische

eitung

Cinrückungsgebühr:

lv <Lts. die st)el>tzeile oder

(6 s?fg für Deutschland)

Erscheint jeden 'Harnstag

Zum Mariahilf-Rekurs.

die Wekursöeschwerde der h. Lnzerner Megierung
an die lj. Bundesversammlung

erörtert die Frage betr. Mitbenutzung der Mariahilskirche in
Luzern durch die Altkatholiken in so ausgezeichneter Weise, daß
eine (bei Weglassnng der Einleitung) vollständige Wiedergabe
des Aktenstückes in der „Schweiz. Kirchenzeitung" angezeigt

erscheint.

Die Reknrsbeschwerde richtet sich gegen den unsern Lesern
bekannten Beschluß des Bundesrathes, und lautet:

Vorab müssen wir auf eine f v r m e l l e Jncongrnität
aufmerksam machen, welche ein in seiner Art einziges Vorgehen
konstatirt.

Die sogen, christkatholische Genossenschaft oder ihr Vor-
stand hat vom Regierungsrathe nichts verlangt, sondern vom

Stadtrath von Luzern, dem Repräsentanten nicht der Kirchge-
meinde, sondern der Einwohnergemeinde. Der Stadtrath hat
von sich aus seine Schlußnahme dem Negiernngsrath zur Be-

stâtigung mitgetheilt und durch den Text derselben selbst er-

klärt, daß sie nur nut Zustimmung des Regiernngsrathes
Gültigkeit habe. Durch die Nichtznstimmung des Regierungs-
rathes fiel also die stadträthliche Bewilligung einfach dahin;
es war, als ob der Stadtrath seine Bewilligung nicht gegeben

hätte. Nichtsdestoweniger rekurrirt der christkatholische Vorstand
nicht gegen den Stadtrath, der eine dergestalt bedingte und im

Fall der Nichterfüllung der Bedingung hinfällige Bewilligung
gegeben hatte, sondern gegen den Regierungsrath, von dem er

nichts verlangt hatte, und begehrt rekursweise die Aufrechthal-
tung einer Bewilligung, welche eben in Folge der Nichterfüllung
einer vom Stadtrath selbst gestellten Bedingung gar nicht mehr

Wirte. Nun geht es nach allgemeiner Reknrspraxis sonst

nicht an, daß die Person des Rekursiten beliebig verwechselt,
noch daß gegen etwas Anderes rekurrirt werde, als der erst-

instanzliche Beschluß enthält.
Dieses hinderte aber den Bundesrath nicht, den Rekurs

der christkatholischen Genossenschaft anzunehmen gegen einen

Rekursiten, von dem sie nichts verlangt hatten, und seine Er-
Tagungen auf Motive zu begründen, welche der Regierungs-
rath dem Stadtrath gegenüber, mit dem allein er zu verkehren

We, aussprach und die die christkatholische Genossenschaft
direkt nichts angingen.

Eine zweite Informalität liegt in Folgendem:

In jeder Kirchgemeinde ist die Gottesdienstordnung in

allen konfessionellen Kirchen, wem auch Eigenthum, Verwaltung
oder Kollatur zustehen mag, Sache des staatlich anerkannten

Pfarramts, nicht des politischen Gemeinderaths, Kollators rc.

Wenn nun die christkatholische Genossenschaft die Einräumung
der Mariahilfkirche, die allerdings nicht eine Pfarrkirche ist

und nicht unter der Verwaltung des Kirchenraths, sondern als

Theil des Ursnlinerfonds unter der Verwaltung des Stadtraths
steht, zum Zweck eines regelmäßigen Gottesdienstes oder zur
Vornahme von Kultushandlungen begehrte, so hatte sie neben

der Bewilligung des Stadtraths als Verwalters der Tempo-
ralien auch diejenige des Pfarramts, welches die Gottesdienst-

ordnung in allen Kirchen der Konfession innert der Kirchge-
meinde bestimmt, in erster Linie einzuholen. Dieses hat sie

nicht gethan.

Wir heben diese Jnsormalitäten nur darum hervor, um

zu zeigen, wie anfechtbar das Verfahren des Bundesrathes
schon in formeller Beziehung wäre. Materiell legen wir den-

selben kein besonderes Gewicht bei, weil wir eine Bewilligung,
wenn sie vom Pfarramt oder vom Kirchenrath gegeben worden

wäre, kraft unserer besondern Berechtigung ans diese Kirche

ebenso wohl kassirt hätten, als wir der stadträthliche» Bewilli-

gung die uns vom Stadtrath selbst vorbehalten? Zustimmung
versagt haben.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen treten wir ans die

Sache selbst ein.

Der Schluß des ganzen bundesräthlichcn Erwägnngs-
komplexes geht dahin, daß die Motive, welche unserer Zu-
stimmungsverweigerung zum stadträthlichen Erkenntniß zu Grunde

liegen, staatsrechtlicher Natur, somit der Cognition
des Bundesrathes unterworfen, von ihm aber nicht stichhaltig

erfunden seien, folglich der Rekurs der Altkatholiken begründet sei.

Nun ist hiegcgen Folgendes zu bemerken:

Erstlich liegt wohl auf der Hand, daß nach der Gestalt
der Sache, wie sie an den Regierungsrath gekommen ist, wir
gar nicht nöthig gehabt hätten, der Verweigerung unserer Zu-
stimmung zu dem vom Stadtrathe uns vorgelegten Beschluß

irgend welches Motiv beizufügen. Der Stadtrath, mit dem

wir es allein zu thun hatten, verlangte keinen motivirten Be-

scheid, sondern einfache Bestätigung oder Nichtbestätigung seines

Beschlusses und er würde gegen einen uumotivirten Bescheid

ebensowenig rekurrirt haben, als er sich veranlaßt fand, gegen

unsere Motivirung etwas einzuwenden.
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Wenn wir überhaupt unsere Nichtbestätigung des stadt-

räthlichen Beschlusses, der, beiläufig gesagt, uns nicht als Re-

kursinstanz vorlag, motivirt haben, so geschah es ans Rücksicht

ans die vollkommen korrekte Haltung, die der Stadtrath in

seinem Beschlusse eingenommen hatte, i h m gegenüber und nicht

gegenüber der christkatholischen Genossenschaft, die vor uns gar

nicht im Rechte stand.

Da nun aber trotz dieser Sachlage der Bnndesrath das

Hauptgewicht ans die Motivirung unserer Schlußnahme

legt, so wollen wir dieselbe etwas erläutern.

Das Hauptmotiv unserer Weigerung brauchte gar nicht

in unsere Schlußnahme gegenüber dem Stadtrath aufgenommen

zu werden; es war bereits durch unsere Schlnßnahme vom

18. April 1877 dem Stadtrath bekannt gegeben, von dem-

selben ohne Bestreitung aceeptirt und für den vorliegenden

Fall ausdrücklich in dem uns vorgelegten stadträthlichen Be-

schlusse anerkannt — unser Recht, eine außerhalb der stiftungs-

geinäßen Zweckbestimmung liegende Verfügung über die Maria-
hilskirche nicht zu gestatten.

Fonds und Gebäulichkeiten des ehemaligen Ursnliner-

klosters, wozu unbestrittenermaßen auch die ehemalige Kloster-

kirchc Mariahilf gehört, wurden durch die SönderungS-Kon-
vention vom Jahre 1800 der Stadt Luzern eigenthümlich zu-

geschieden mit Anerkennung der stistungsgemäßen Zweckbestimmung

als einer Töchterschule und mit ausdrücklichem Vorbehalt des

Rechtes der Regierung auf Erhaltung des Stistungszweckes").

Die Znscheidung durch die Sönderungsakte des Jahres 1800

wurde jederzeit als ein privat rechtlicher Besitztitel anerkannt.

Und speziell die Frage der stistungsgemäßen Verwendung
des Ursulinerfonds — zu welchem auch die Mariahilfkirche
gehört — ist durch bundesgcrichtliches Urtheil vom l0. Mai
1884 ausdrücklich als dem Privatrecht angehörig erklärt

worden. Und wie das Recht der Stadt ans den Besitz, so

muß auch das der Regierung durch die gleiche Sönderungsakte

darauf vorbehalten».' Recht, als auf dem gleichen privatrecht-

lichen Titel beruhend, betrachtet werden.

Indem wir daher in dem ersten Motive unseres Be-

schlnsses sagten, daß wir die Benutzung der Kirche zu alt-

katholischen Kultushandlnngen nicht zugeben können, weil da-

durch die Kirche ihrer stiftungsgemäßen Zweckbestimmung für
den Jugendgottesdienst, vorab der Töchterschule, dann auch der

ch Söiidermigskonvmtion vom 1. November 18W. K 1. Der Ge-

meindc Litzeril verbleiben in Zukunft eigenthümlich — die nachfolgenden

Kassen, Anstalten, Gitter und Gebäude sammt allen Znbehörden,n. s. w.

A 7. 6. Der Fond des Jesuitenkollegiums nebst dem Gebäude und

Zubehördeu und dem Gebäude des Gymnasiums. Die Verwaltung der

Oekonomie wird der Gemeindekammer, doch dergestalt«! unter der Aufsicht
der Regierung übertragen, daß sie derselben nicht nur jährliche Rechnung

erstatten, sondern auch ohne ihre Genehmigung weder Veräußerungen
noch Eingriffe in das Hauptgut sich erlauben soll. — Die höhern Dis
Positionen im wissenschaftlichen Fach werden gänglich der Regierung an-

heimgestellt u. s. w.
kl. Die Anstalt, Gebäude und Fonds der llrsulinerinuen sind als

eine Töchterschule zu betrachten und in Rücksicht auf ihre Stiftung und

Bestimmung der Gemeinde Luzern, doch unter der bei dèm Kollegium
bemerkten Staatsaufsicht anheimgestellt.

übrigen Schuljugend der katholischen Gemeinde, entzogen würde,

haben wir damit ausgesprochen, daß unsere Inhibition nicht

allein dem allgemein staatlichen Aufsichtsrechte, sondern vor-

zugsweise unserer durch die Sönderungsakte begründeten privat-
rechtlichen Verpflichtung, über die Einhaltung der Zweckbe-

stimmung des Ursulinerfonds und Gebäulichkeiten zu wachen,

entspringe.

Wenn wir dabei erwähnten, daß wir keinen römisch-

katholischen Priester anhalten können, in der Kirche zu fuuktio-

niren, nachdem die sogen. Christkatholiken darin ihren Gottes-

dienst halten, so konstatiren wir damit einfach ein Faktum,

das uns im Wissen liegt und das ganz gleich eine Folge der

Ueberlassung wäre, ob es zufolge einer dem Geistlichen bindenden

kirchlichen Weisung oder Verordnung oder nach freiem Ent-

schlusse des Einzelneu einträte. Wir wurden es übrigens,

selbst in Abgang eines kirchlichen Hindernisses, für unpassend,

um nicht mehr zu sagen, halten, wenn im gleichen Lokale, wo

die römisch-katholische Jugend ihre religiöse Unterweisung er-

hält, eine Stunde vor- oder nachher öffentliche polemische Vor-

träge gegen diese gehalten und ein anderer Gottesdienst ge-

feiert würde, der die Prätensiou erhebt, Ebendasselbe in „ge-

reinigler und besserer Form" zu sein.

Das Urtheil über Erhaltung oder Nichterhaltung der

Z w e ck b e st i in m u n g dieser Kirche scheint uns, nach unserer

besondern, durch die Sönderungsakte begründeten Stellung zu

derselben, Sache unserer, nicht bundeSräthlicher, Erwägung zu

sein, zumal von Seite des Stadtraths, welchem nach unserm

Dafürhalten diesfalls allein ein Einspruchsrecht zustande,

keinerlei Bestreitung vorliegt.

Wenn, gleichviel rechtlich oder faktisch, durch die Be-

willigung des altkatholischen Gottesdienstes die Mariahilfkirche

ihrer Zweckbestimmung als Kirche für den Jugendgottesdienst

entzogen wird, so ist übrigens auch nach dem Wortlaut deS

stadträthlichen Beschlusses die Bewilligung als nicht ertheil!

zu betrachten und, da die christkatholische Genossenschaft nm

verlangt, daß die vom Stadtrath bewilligte Inanspruchnahme

gestattet werden soll, so kann sie ihr auch von der Rekursbe-

hörde nicht weiter, als das Begehren geht, d. h. unbeschadet

der bisherigen Zweckbestimmung der Kirche gestattet werden.

Es dürste nach dem Bisherigen wohl mehr als Zweifel-

haft erscheinen, ob in dem vorliegenden Spezialfall der An-

stand, um den es sich handelt, beziehungsweise das erste

Motiv unserer Schlußnahme, so unbedingt, wie der Bundes-

rath anzunehmen scheint, dem öffentlichen Recht ange-

höre. Ist aber dieses nicht der Fall, so fehlt auch die Kom-

pelenz des Bundesrathes zum Entscheid. In seiner letzten

Erwägung anerkennt nun allerdings der Bundesrath, daß dnN

seinen Entscheid das Mitbenutzungsrecht der Altkatholiken in

privat rechtlichem Sinn nicht anerkannt und einem allfälligen

bundesgerichtlichen Entscheid nicht vorgegriffen werden wolle.

DaS scheint jedoch den hohen Bundesrath nicht abgehalten ZN

haben, durch seinen Beschluß doch gewissermaßen ein Präjudtz j

auch gegen den Besitzstand zu schaffen.
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Wir könnten mit Beziehung auf den Spcziallfall uns
daher darauf beschränken, die Kompetenz de? Bnndesrathes in

Frage zu stellen.

Da aber nach unserer Auffassung dieser bnndesräthliche
Entscheid, dessen Bedeutung sich bei dem knappen Wortlaut
des Dispositivs lediglich ans den Erwägungen erkennen läßt,
eine über den Spezialfall hinausgehende Tragweite hat, so

sehen wir uns genöthigt, die bnndesräthlichen Erwägungen
selbst einer nähern Besprechung zu unterstellen.

»

Wir haben in unserer Reknrsantwort an das Eidgen.
s Justizdepartement vom 20. Hornnng 1884 ausgeführt, daß
î Art. 50, Abs. 3 der Bundesverfassung ans den vorliegenden
s Fall keine Anwendung finden könne, indem es sich hier nicht

um einen Anstand handle, welcher über die Bildung oder

Trennung von Religionsgenossenschaften entstünde. Denn in
der That hat sich die Bildung dieser alt- oder
ch r i st k a t h o l i s ch e n Genossenschaft in der Stadt

^ Luzern vollzogen, ohne daß dieselbe von irgend Jemanden in
irgend welcher Weise, am wenigsten von uns, beanstandet

worden wäre. Es war uns schon seit 1872 bekannt, daß eine

Gesellschaft existirte, welche bald unter dem Namen Altkatho-
liken, bald als Verein „freisinniger Katholiken" kirchlich poli-
tische Versammlungen abhielt, fremde Prediger kommen ließ
und sich bemühte, für ihre Knltuszwecke Einlaß in kirchliche
Gebäude der Stadt zu erhalten. Sie blieben in ihrem Thun
und Treiben völlig unbehelligt, nur ihre beabsichtigten Eingriffe
i» den Besitzstand und in die öffentliche Gottesdienstordnung
der anerkannten katholischen Kirchgemeinde wurden jeweilen in
den Jahren 1872 und 1877 zurückgewiesen. Ein förmlicher
Austritt von Individuen, welche sich zu dissentirenden kirch-
lichen Ansichten bekannten, aus der Konfession und damit auch

Ms der Kirchgemeinde, die laut Kantonsverfassung Art. 91 'Z
Ms den Einwohnern gleicher Konfession besteht, fand nicht
statt; mehrere der Hanptwortführer saßen sogar bis in die

letzte Zeit im Kirchenrathe der katholischen Kirchgemeinde.

Erst im Jahre 1883 oder 1884 scheint sich der Verein
zu einer Genossenschaft im Sinne der §§ 678 bezw. 716 ff.
des Obligationenrechts konstitnirt zu haben; wir erhielten davon
ich lange nachdem der gegenwärtige Rekurs schon anhängig

Machtz und von uns beantwortet war, durch das Handels-
Amtsblatt vom 3. Juli 1884 amtliche Kenntniß. Die Publi-
kation der Statuten dieser Genossenschaft konstatirte gleichzeitig
chreT r e n n u n g von der k a t hol. Kirchgemeinde
^zern, und wir konnten daher nicht umhin, bei Erlaß
eines Stimmrechtsentscheides am 26. Juli 1884 das Faktum
dieser Trennung auch unsererseits anzuerkennen. Auf die Be-
stauptung, daß die Mitglieder der Genossenschaft, ungeachtet
'hrer selbst proklamirten dogmatischen Trennung von der Kon-

1 Art. SI der Kantonsverfassung sagt: Die Kirchgemeinden sind
°r Inbegriff der innert den bestehenden oder nach gesetzlicher Vorschrift

Einbildenden Pfarrsprengeln wohnhaften, nach § 27 der Verfassung
^unfähigen in anerkannte Genossenschaften organisirten Einwohner der
à<h°n Konfession.

session nichtsdestominder Mitglieder der katholischen Kirchge-
meinde Lnzern bleiben, konnten wir angesichts des Art. 91

unserer Kantonsverfassung begreiflich keine Rücksicht nehmen.

Doch beschränkten wir, da uns weder Namen noch Zahl der

Mitglieder dieser Genossenschaft bekannt gegeben wurden, den

StiMmrcchtsausschluß auf den im Handelsamtsblatt namentlich

genannten Vorstand. Derselbe erklärte an unser Protokoll,
daß er unter Protestation unsern Beschluß hinnehme. Erst
durch den vorliegenden Bundesrathsbeschlnß erfuhren wir, daß

die Genossenschaft angeblich 1 3 1 st i m mfäh i ge Bürge r,
bisherige Mitglieder der kathol. Kirchgemeinde Lnzern, enthalte,

welche etwas, zu 2 Millionen versteuern und durch Multipli-
kation mit 5 sich zu einer Zahl von 655, einem „erheblichen"

Theil der ca. 16,000 Seelen zählenden katholischen Einwohner-
schaft Luzerns, gestalten.

Fakium ist, daß wir weder der Bildung dieser Genossen-

schaft, noch deren Trennung von der Kirchgemeinde Lnzern
das geringste Hinderniß entgegengesetzt haben.

Wo bleibt nun angesichts dieser Thatsachen ein „Anstand
ans dem öf s e n tli ch en Recht", welcher über die Neubil-

dung oder Trennung von Religionsgenossenschaften entstanden

und nach Art. 50, Abs. 3 der B.-V. und Art. 59, Ziff. 6

des Gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom

Bundesrathe zu entscheiden wäre? Offenbar ist die Forderung
der Einräumung der Mariahilfkirche, welche einzig den Gegen-

stand des vorliegenden Rekurses bildet, nicht ein Anstand,

welcher sich über die Neubildung oder Trennung einer Reli-
gionsgenossenschaft erhoben hat, sondern ein Anstand, welcher

in Folge ungehindert vollzogener Neubildung einer Religions-
genossenschaft zu Tage tritt, ein Anspruch, welchen die neuge-
bildete Genossenschaft als juristische Person an einen Dritten,
hier nicht einmal an die Kirchgemeinde, der sie früher ange-

hörte, sondern an die Einwohnergemeinde, beziehungsweise den

Staat, macht ein Verhältniß, dessen „eminent öffentlich

rechtlicher Charakter" doch gewichtigen Bedenken unterliegen

dürfte.
-i- -i-

Nun betrachten wir aber, zu welcher sonderbaren A u s-

le g u n g des Art. 50, Abs. 3 der Bundesverfassung der

Bundesrath gelangt, indem er dieser Sachlage gegenüber zu

einer Begründeterklärung des Rekurses kommen will.
Der Art. 50, Abs. 3, sagt er, enthalte nur den allge-

meinen Grundsatz, daß der Bundesrath kompetent sei, über

Anstünde zu entscheiden, welche über Trennung und Neubildung
von Religionsgenossenschaften entstehen; aber sowohl über die

besondern Bedingungen, unter welchen er von dieser seiner

Kompetenz Gebrauch machen, als über die materiell rechtlichen

Gesichtspunkte, denen er einen sachbezüglichen Entscheid unter-
ordnen soll, mangeln zur Zeit noch bestimmte bundesrechtliche

Normen und müssen daher dieselben erst durch die Praxis im

Anschluß an
'

den staatsrechtlichen Gedanken, aus welchem

Art. 50, Abs. 3, hervorgegangen sei, festgestellt werden.

Wir halten diese Theorie für inkonstitutionell und gefähr-

lich. Wenn der Wortlaut eines Verfassungsartikels einen
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klaren und unzweideutigen Sinn gibt, so darf die vollziehende

Behörde denselben nicht ändern, sondern ist gehalten, ihre ^

Kompetenz dem Wortlaut anzubequemen. Indem Art. 50,
Abs. 3 bestimmt und klar sagt, die Bundesbehörden entscheiden

über ihre Anstünde, die sich über Bildung und Trennung von

Religionsgesellschasten erheben, kann der Bundesrath denselben

nicht so anwenden, als ob er lautete: Auslande, welche sich i n

Folge der Bildung neuer Religionsgesellschaften erheben,

sondern er muß nach dem Wortlaut des Artikels seine Kompe-

tenzanwendung darauf beschränken, die Bildung solcher Gesell-

schaften zu schützen und allfällige Hindernisse gegen ihre Treu-

nung von andern zu beseitigen.

Zwar sagt der Bundesrath zu Gunsten seiner ausdehnen-
den Interpretation, Art. 50, Abs. 3 hätte bei dessen wörtlicher
Ausfassung keinen Sinn, indem Art. 49 und 50 Abs. 1 schon

die Berechtigung zum Austritt ans einer Neligionsgenossenschast

und die Freiheit des Individuums in religiöser Beziehung ga-
rantiren. Aber § 50, Abs. 3 garantirt eben, was etwas An-
deres ist, die Freiheit, neue religiöse Associationen zu bilden,
und ist demgemäß eine Ausdehnung der in Art. 49 dem In-
dividnum garantirten Freiheit auf kollektive Per-
s ö n l i ch k e i t e n; keineswegs aber setzt er den Bundcsrath

zum Richter über alle Ansprachen, welche gegen irgend

Jemanden zu erheben solchen neu gebildeten juristischen Per-
sönlichkeiten einfallen kann.

» H

Welches ist nun aber der „st a a t s r e ch t l i ch e G e-

dank e", aus welchem Art. 50, Abs. 3 der B.-N. hervorge-

gegangen und im Anschluß an welchen der Bundesrath durch
die Praxis seine Kompetenzen festzustellen gewillt ist? Immer-
hin wird derselbe nur dann eine interpretative Bedeutung
haben können, wenn sich dafür im Wortlaut der B.-V. selbst,

der vom Volk und den Kantonen angenommen worden ist,
ein Anhaltspunkt findet.

Die Erwägung 3 des bnndesräthlichen Beschlusses er-

wähnt diesfalls, es habe der Art. 50 nach dem Votum des

Bundesrathes eine etwas andere Fassung gehabt, die nicht an-

genommen worden sei; die angenommene habe aber nach dem

Votum der Kommissionsreferenten und des in der Berathung
sprechenden Bnndesrathsmitgliedes gleiche Bedeutung: sie be-

stehe darin, daß künftig „altkatholische Gemeinden" sich bilden
können und im Fall von Anstünden der Bund seine Inter-
vention eintreten lassen könne. Die Verfassungsbestimmung sei

geradezu auf den Fall anwendbar erklärt worden, wo söge-

nannte Altkatholiken aus der bisherigen Gemeinschaft austreten
und gegenüber dem römisch-katholischen Theil eine altkatholische
Gemeinde oder Genossenschaft gründen wollen. Hier nun stehe

der Bund über den religiösen Gemeinschaften und ihren Be-

Nennungen und anerkenne jedem Individuum und jeder Gruppe
von Individuen das Recht, sich von einer bestehenden Reli-
gionsgenossenschaft zu trennen und eine neue zu bilden. Die
von den Kantonen in derartigen Fällen getroffenen Maßnahmen
können auf dem Rekursweg vor die Bundesbehörde gezogen

werden, die aber in Dogmenfragen nicht intervenire, sondern

nur insoweit sich damit befasse, als die Sache auf öffentliche

und Privatrechte Bezug habe.

Was in dieser, durch die bundcsräthliche Erwägung 3

angeführten Formulirung des „staatsrechtlichen Gedankens"

Anderes oder Mehreres enthalten sein soll, als gerade

das, was der Wortlaut des Art. 50, Abs. 3 der Bundesver-

fassung in Verbindung mit Ziff. 6, Art. 59 des Gesetzes über

die Bundesrechtspslege ausdrückt, ist uns unerfindlich. Wenn

von der kantonalen Gewalt der Trennung von Individuen

von einer bestehenden Religivnsgenossenschaft oder dem Zu-

sammenschluß solcher Dissidenten in neue Neligionsgenossen-

schalten Hindernisse in den Weg gelegt werden wollten,

so sollen die Bundesgewalten kompetent sein, solche Hindernisse

auf dem Rekurswege zu beseitigen

Wie kommen wir aber an der Hand dieses „Gedankens" ^

zu bundesrechtlichen Praxis, welche „im Anschluß an den- s

selben" der Bundeörath nach seiner Erwägung 5 für die An- ^

Wendung des Artikels 50, Absatz 3 der Bundesverfassung ein-

führen will, zu der Befugniß, alle Rechtsansprüche, ;

die solche abgetrennte Theile eines frühern Ganzen zu erheben

belieben, ohne weitere bundesgesetzliche Normirung von sich ans

zu entscheiden?

Dazu müssen wir dem „staatsrechtlichen Gedanken" in

das R e k u r s m e m o r i a l der C h r i st k a t h o l i-k en

hinein nachgehen.

Dasselbe verweilt nämlich mit besonderer Vorliebe ans

dem Votum eines bnndesräthlichen Referenten bei Berathung

jenes Art. 50, worin die Theilung der Kirchengüter, wie sic

durch die alten Landfriedensverträge zwischen Protestanten und

Katholiken in den Gemeinden der damaligen gemeinen Land-

vo g t e i en der Eidgenossen geordnet wurde, beispielsweise an- :

geführt und erörtert worden ist.

In den bnndesräthlichen Erwägungen ist jenes Votum :

zwar nicht ausgenommen, doch muß man dessen Einwirkung j
voraussetzen, wenn man sich den Zusammenhang des Schlusses ß

erklären will, welcher aus dem „staatsrechtlichen Gedanken, -

wie derselbe in Erwägung 3 ans den Akten der Bundesrevision

dargestellt wird, hervorgehen soll.

Was wir nun in der Bundesverfassung von l874 nirgends ; I

finden können, ist die Voraussetzung, daß der Kanton Luzern

eine g e m e i n e i d g e n ö s s i s ch e L a n d v o g t ei geworden

wäre, und daß für ihn dasjenige, was die HH. Christkatholiken

als „altes gemeines Landrecht, das durch Art 50 bestätigt

worden sei", proklamiren, ohne gesetzgeberische Festsetzung ans

dem Wege bundcsräthlicher Praxis in Kraft gesetzt werden

könnte.

Wenn, wie der Bundesrath selbst anerkennt, die staats-

rechtlichen Gedanken der verschiedenen HH. Referenten keim

andere Formulirung gefunden haben, als den Wortlaut des -

Art. 50, Abs. 3, so können dieselben auch eine weiter gehende

rechtliche Bedeutung nicht beanspruchen und eine bun des- ^

räthliche Praxis, welche ans Grund solcher indivi- ^
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du ell en Aeußerungen Recht schaffen wollte, schiene

uns nicht auf dem richtigen eonstitutionellen Wege zu sein.
P -i-

»

Nachdem der Bundesrath dergestalt seine Kompetenz, dem

Rekursbegchren der „christkatholischen Genossenschaft" in Luzern
selbst in weiter als das Rekursbegehren gehender Weise zu ent-

sprechen, nicht aus dem Wortlaut der Versassung, sondern

aus jenem berührten staatsrechtlichen Gedanken begründet zu
haben glaubt, geht er in sehr einläßlicher Weise auf die

Legitimation der R e k u r r e n t en über.

Wir können die faktischen Angaben, welche diesem Theil
der bundesräthlichen Ausführungen zu Grunde liegen, unbe-

austandet lassen, wie wir überhaupt die Existenz einer alt- oder

sogenannten christkatholischen Genossenschaft in Luzern gar
nicht in Zweifel zu ziehen Willens sind und auch anerkennen,

daß, wenn dieselbe in ihrer Exist e nz oder in den B e r e ch-

tigungen, die ihr laut Obligationen recht
zukommen, beeinträchtigt werden wollte, sie den Schulz
des Bundes anzurufen berechtigt wäre. Ob sie wirklich 131
bisher auf dem Stimmregister der Kirchgemeiude gestandene

Mitglieder zähle, können wir, da uns dießfalls kein Aus-
weis geleistet, noch von der Streichüng einer solchen Zahl
auf dem Stimmregister der katholischen Kirchgemeinde Kenntniß
gegeben worden ist, dahin gestellt sein lassen. Daß diese 131
in Vermögen und Erwerb 2 Millionen im Polizeiwesen der

Stadt Luzern versteuern, wollen wir ebenfalls glauben; es

mag dieß zur Erhöhung ihres Ansehens dienen, wie die Multi-
plikation mit 5, welche der Bundesrath anwenden zu sollen

glaubt, um eine imposantere Zahl von „Seelen" heraus zu
bringen. Alles das kann uns, weil wir die Bundesverfassung
nach ihrem Wortlaut verstehen, gleichgültig sein. Aber gegen
eine weitere Theorie, welche der Bundesrath an die Thatsache
knüpft, müssen wir wieder unsere Bedenken aussprechen.

Der Bundesrath sagt: damit der staatsrechtliche Gedanke,
den er mit Art. 5», Abs. 3. verbindet, zur Anwendung kommen

könne, müsse die Zahl einer neu sich bildenden Religions-
genossenschaft eine erhebliche sein. Was er unter einer er-
heblichen Zahl versteht, sagt er freilich nicht. Im gegenwärtigen
Fall scheint das Verhältniß von 699 zu 16,999 als Maßstab
der Erheblichkeit zu dienen. Aber wo in aller Welt steht denn

m der Bundesverfassung etwas davon, daß nur eine Religious-
genossenschaft von „erheblicher" Zahl den Schutz des Art. 69,
Abs. 3 zu genießen habe? Sehen wir uns auch in dem

„staatsrechtlichen Gedanken" um, so finden wir in den Aus-
führungen des Bundesrathes selbst das gerade Gegentheil.
„Durch sden jetzigen) Art. 59, Abf. 3", sagt er in seinem

^tat aus der Botschaft vom 4. Juli 1873, „wird vom Bunde
jedem Individuum und jeder Gruppe von Jndivi-
dum das Recht zuerkannt, sich von einer bestehenden Reli-

gwnsgenossenschaft zu trennen, sowie auch das Recht, eine neue

ZU bilden." Daß es nun konstitutionell richtig sei, im Wege

einfachen Rekurspraxis einen durchaus neuen, ein ver-

kussungsmäßig allen garantirtes Recht beschränkenden
Satz zu rechtlicher Anerkennung zu bringen, können wir mit

unsern Begriffen von der verfassungsmäßigen Kompetenz einer

Executive ebenfalls nicht in Einklang bringen.

In der materiellen Erwägung 5 sagt der Buudesrath

endlich, auch im Hinblick auf oben angeführtes Referat über

die Verfassungsbcrathung : der Bund stehe außer allen d v g-

m a t i s ch e u I rage n, er intervenir? nicht in die Dogmatik,

für ihn sei einzig die Thatsache einer Spaltung maßgebend;

wer von den auseinandergehenden Theilen die Wahrheit für
sich habe, die gewöhnlich beide zu besitzen behaupten, sei für
ihn gleichgültig.

Wir waren schon wiederholt im Falle, über diese Ob-

jektivität unsere Beobachtungen und Betrachtungen zu machen,

sehen aber nicht recht ein, was sie in vorliegendem
Rekursfall zu thun hat. Auch wir haben keineswegs

einen Entscheid darüber gegeben, ob die römisch-katholische

Mehrheit oder die altkatholische Minderheit die Wahrheit für
sich habe. Ein solcher Entscheid wurde von keiner Seite von

uns verlangt und lag auch nicht in unserer Stellung. Wir
haben die Thatsache der Trennung unbeanstandet angenommen
und vor uns lediglich eine Minderheit der Gemeinde gesehen,

welche sich als selbststäudigc Religionsgenossenschaft konstituirte

mit einem Programm, unter das die Mehrheit sich nicht
gebunden hat, eine von der Mehrheit, die sich im gottesdicnst-

lichen Besitz der Mariahilfkirche befindet, durch ein ver-
schiedenes d o g m a t i s ch e s Pro gr am m abgetrennte
Minderheit, die sie aus dem Besitz verdrängen oder, was faktisch

gleichbedeutend, sich in deren Mitbesitz setzen will, während

zudem die Pflicht, für die Z w e ck b e st i in m u n g der Kirche,

den Jngendgottesdienst, zu sorgen, nicht jener dissentirenden

Minderheit, sondern der Mehrheit, beziehungsweise ihrem
Pfarramt obliegt.

Und wir können es am allerwenigsten gerechtfertigt finden,

daß der Bundesrath, der den obwaltenden Streit als einen

Anstand zwischen Mehrheit und Minderheit der katholischen

Gemeinde Luzern aufzufassen und zu behandeln scheint, zu

Gunsten der Minderheit entscheidet, ohne der Mehrheit, die

aus dem Besitz verdrängt werden soll, nur Anlaß gegeben zu

haben, ihre Rechte zu vertreten.

Wir — die Kantonsregierung — hatten bei nnserm

Entscheid über die vorwürfige Frage nicht den Standpunkt der

katholischen Kirchgemeiude Luzern, sondern unser eigenes,
durch die Sönderungsakte begründetes Recht in erster Linie im

Auge zu halten. Die Frage war auch, nach der Aktenlage,
wie sie vor uns stand, nicht dahin gestellt, welche Ansprüche
die christkatholische Genossenschaft an die Fonds und Gebäude

der katholischen Kirchgemeinde Luzern zu machen hätte, sondern

ganz konkret die, ob sie berechtigt sei, die Mitbenutzung der

Mariahilfkirche für ihren besondern Kultus in Anspruch zu

nehmen.

Wir finden, daß der Bundesrath, durch seinen staats-

rechtlichen Gedanken hingerissen, formell und materiell über

die ihm zum Rekurseulscheid vorliegende Frage h i n a u s g e-

griffen habe. Er spricht in seinen Erwägungen nicht nur
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von dem Rechte der Christkatholiken auf Mitbenutzung der

Mariahilfkirche, was dermalen einzig in Frage steht, sondern

von Ansprüchen derselben ans andere Kirchen in der Gemeinde,
die zur Stunde noch gar nicht geltend gemacht worden sind,
und gibt dadurch seinem Entscheid eine gewissermaßen gese tz-

geberische Bedeutung.
-i. -i-

»
Sehr kurz fertigt der Bundesrat!) vas zweite Motiv

unserer Schlußnahme ab, worin wir ans unsere Verpflichtung
hingewiesen haben, der S t o r u n g d e s F r i e d e n s unter
den Konfessionen und unter den Bürgern überhaupt zuvorzu-
kommen. Wir hatten uns dafür auf Art. 50, Abs. 2. der

Bundesverfassung berufen; der Bundesrath belehrt uns, daß

dieser Absatz 2 nur innert der Schranken von Absatz 3 zu
verstehen sei. Wir haben dagegen nichts einzuwenden, wenn
Absatz 3 nach seinem Wortlaut, nicht in beliebiger Ausdehnung
und mit Hinsicht auf angeblich altes Landesrecht aus der Land-

Vögtezeit, interpretirt und gehandhabt wird.
Wir hatten uns auf § 108 unseres kantonalen Or-

ganisalionsgesetzes berufen, wodurch uns die allgemeine Polizei-
gewalt und die Sorge für den Frieden überhaupt übertragen
ist. Der Bundesrat!) läßt in kühler Gelassenheit durchblicken,
eine Friedensstörung sei keineswegs zu besorgen, wenn sich der

eine Theil, die Mehrheit, den Forderungen des andern, der

Minderheit, in Geduld füge.

Wir können uns in dieser Beziehung ebenso kurz fassen.

Man braucht bei einer Friedensstörung nicht gerade an rohe
Thätlichkeiten zu denken; es ist genug, wenn das Gefühl, bei
ihrem Eigenthum nicht sicher zu sein, die Ge-

müther ergreift, wenn die große Mehrheit einer Gemeinde
eine Minderheit unter fremdem Schutz Besitz ergreifen sieht

von Gotteshäusern, an deren Stiftung und Erhaltung fie nichts
beigetragen hat.

Auch in der p r o t e st a n t i s ch e n Kirchgemeinde Luzern
besteht eine Spaltung ähnlicher Art, aber hier hat die Minder-
heit im Interesse der Erhaltung des Friedens in ver Gemeinde

darauf verzichtet, ihren besondern Gottesdienst in der protestan-
tischen Kirche zu halten; sie feiert ihn in einem privaten Lokale.

Wir wissen sehr wohl, daß dieses kein rechtliches Argu-
ment ist, daß die staatliche oder Bundesgewalt den äußern

Frieden, unabhängig von dein Rechlsbewußtsein der Massen

zwischen Verletzten und Verletzenden zu diktiren und aufrecht

zu halten vermag. Allein nichl in dieser Weise den Frieden
unter den Keniessionen und den Bürgern aufrecht zu halten,
haben wir als unsere Aufgabe erachtet: wir wollten jeden
Theil in seine m Rechte, bei der Freiheit der individuellen

Gottesverehrung und der Association schützen, aber den Anlaß
zu gegenseitiger Verbitterung, wenn möglich, zurückhalten und

den unvermeidlichen Störungen in der öffentlichen Gottesdienst-

ordnnng zuvorkommen, die allenthalben mit tiefgehender Auf-

rcgnng verbunden sind. Wir hielten uns im vorliegenden Falle

um so mehr dazu verpflichtet, als selbst die Schuljugend in

Streitigkeiten verwickelt wird, die noch über ihrem Horizonte

liegen.

Wenn wir daher in unseren Motiven uns auf unsere

Verpflichtung, Störungen des Friedens unter den Konfessionen

und den Bürgern in der Gemeinde zuvorzukommen, berufen,

so glauben wir damit einem Gesichtspunkt Ausdruck gegeben

zu haben, der seine vollkommene Berechtigung hat.

Die Tragweite der bundcsräthlichen Erwägungen,

auf welche sich die Begründeterklärung des Rekurses der luzer-

nischen Christkatholiken gründet, ist eine große und allgemeine.

Sie betrifft nicht nur den vorliegenden Rekursfall, sondern sie

soll nach den Ausführungen des Bunvesrathes eine Praxis be-

gründen für die Auslegung und Anwendung des Art. 50,

Abs. 3 der B.-V. überhaupt. Die dafür fehlenden gesetzlichen

Normen sollen durch diese Praxis im Anschluß an einen, in

der Bundesverfassung selbst nicht ausgedrückten staatsrechtlichen

Gedanken ersetzt werden.

Der Bundesrath vindizirt sich dadurch eine wahrhaft ge-

sctz g e b e r i s ch e Befngniß in einer Materie von weitem

Umfang und tiefgehender Bedeutung.

Wenn die Theorien des Bundesrathes auf diesem Wege

zu eidgenössischem Recht werden können, so sind nichl nur die

katholischen Gemeinden, sondern es ist auch die protestantische

Landeskirche, allenthalben, wo eine solche besteht, in ihrem
gesammten Besitzstand bedroht.

Denn allenthalben können sich dissentirende Sekten bilden

und Theilung oder Mitbenutzung der Kirchen und Kirchengüter

verlangen. Und zwar sind eS nicht etwa nur zwei, anerkannte

Religionsparteien, wie zur Zeit jener Landsrieden, welche den

Maßstab der Theilung in den gemeinen Vogteien aufstellten,

sondern die Bundesverfassung gestattet die Bildung von Reli-

gionsgenossenschaften in unbeschränkter Zahl; nicht nur zwei,

sondern drei, vier, fünf solcher Genossenschaften können sich

innert einer Kirchgemeinde bilden, nach Maßgabe des Obli-

gationenrechts juristische Persönlichkeit erlangen, Theilung der

Kirchengüter und Simultangebranch der Kirchengebäude bc-

zehren. Die Kirche einer solchen Gemeinde wird dadurch zu

einem wahren Religionsgast Hof und möglicherweise

zum Tummelplatz von religiösen Disputationen aller Art.

Kann es im Willen der gesetzgebenden Behörde des

Bundes liegen, daß eine solche tiefgreifende Verfügungsgewalt

über das Gut des Volkes, ohne gesetzliche Normirung, einfach

den Erwägungen der Exekutivgewalt überlassen bleibe, daß diese

Materie der Gesetzgebung und dem Votum des Volkes ent-

zogen werde Oder ist anzunehmen, daß das Schweizervolk,

indem es den Art. 50 der B.-V. annahm, zugleich die Voten

einzelner Redner und Referenten neben dem Text der Ver-

fassung mit Gesetzeskraft bekleidet habe?

Und, wenn nein, ist es gerecht, daß, vorgängig jeder ge-

festlichen Normirung, Grundsätze, welche die Bundesverfassung

nicht enthält, auf einen einzelnen Fall angewendet werden-

Diese Fragen, in Verbindung mit allem vorher Ange-

brachten, bestimmen uns zu dem Schlußgesuch, die h. Bundes-

Versammlung wolle den Beschluß des Bundesrathes voin

23. Jänner 1885 in Sachen des Rekurses der luzernischen



Alt- oder Christkatholiken in seinem ganzen Umfang als auf-
gehoben erklären und jede diesfällige Verfügung bis zum Er-
laß eines Bundesgesetzcs über die Ausführung des Art. 50,
Abs. 3 der Bundesverfassung sistiren.

Kirchen-Chronik.
Schweiz. Piusfest in Altdorf. Gotthard- und Nord-

ostbahn haben den Retourbilleten der Festtheilnehmer eine Gül-
tigkeitsdauer von 4 Tagen (17. bis 20. Aug. incl.) einge-
räumt. Wer hievon Gebrauch machen will, erhält in Altdorf
die Festkarte, die er zur Legitimation auf der Rückkehr vorzu-
weisen hat. — In SoiothlMl haben am vorletzten Dienstag 9

ehemalige Alumnen des Seminarkurses 1860 auf 61 ihr 25-
jähriges Priesterjubiläum gefeiert. — Aus dem Kt. Thurgau
schreibt die „Oftschweiz" : Id d a zell, die große kathol. Waisen-
anstatt am Fuße der Toggcnburg versendet ihren Jahresbericht.
Vier kurze Seiten geben Aufschluß über ein großartiges Arbeits-
feld. Letztes Jahr waren 238 Kinder in Pflege (seit der Er-
öffnung 550). Davon sind: 55 Thurganer, 51 St. Galler,
21 Ob- und Nidwaldner, 16 Urner, 15 Lnzerner, 9 Aargauer,
6 Solothurner, 5 Nenenburger, 3 Graubündner, je 3 Basel,
Freiburg und Tessin, je 2 Äppenzell J.-Rh. und Bern, je 1

Glarus, Zug und Zürich und 26 Ausländer. —> Pensionäre
waren 12. — Die Waisenschule war besucht in der l. und
U. Klasse von 100, in der III. und IV. von 50 und in der
V. und VI. von 50 Schülern. — Die Betriebsrechnung schließt
bei Fr. 82,154. 13 Ausgaben und Fr. 80,634. 46 Einnahmen
mit einem Passivsaldo von Fr. 1520. 07. — An Geschenken

und Vergabungen sind letztes Jahr Fr. 15,000 eingegangen.
Der Werth der Anstalt beträgt zirka Ot Million Fr. Die
trefflich geleitete, segensreiche Anstalt selbst empfehlen wir der

Wohlthätigkeit Aller auf's beste; des Heilands Versprechen:

„Was ihr einem von diesen Kleinen thut, das habt ihr Mir
gethan" bezieht sich wohl in erster Linie auf die Unterstützung

verlassener Waisen. — Aus Uri schreibt man uns: „Als
kleiner Nachtrag zum Bericht über die Lehranstalten in der

llrschweiz melden wir Ihnen auch das Ergebniß der Kantons-
schule in Altdorf, welche sich freilich in engerm Rahmen be-

ìvegt, als diejenigen der Nachbarkantone. Die Kantonsschule
Zählte im abgeschlossenen Schuljahr 41 Schüler, welche von
1 Professoren und 2 Hülfslehrern (letztere für Gesang und

Turnen) unterrichtet wurden. Die Leistungen waren befriedi-
gmd und zeigte sich ein reges Leben auf der Bahn der Wissen-
schaft. Neben der Kantonsschule besteht eine gewerbliche Fort-
bildungsschule, welche 60 Schüler zählt.

SoloIHM». (Amtlich.) Von den dieses Jahr aus dem

Seminar in Luzern hervorgegangenen Neupriestern sind bis
jetzt die hochw. HH. E st e r m a n n als Vikar in Dagmer-
Wen, H ab er m ach er als Vikar in Schätz, Kronen-
b-rg als Primissar in Meierskappel, Rub is chu m als
Kaplan in Sirnach, in die Seelsorge eingetreten.

^
— (Amtlich.) Nach Schluß der Konferenz der hochwst.

HH. Bischöfe der Schweiz in Schwyz (24. August) wird der

hochwst. Bischof von Basel am 31. August in Matzen dors,
M 1. Sept. in B alsth al, am 2. in O e n sin g en und

M 5. in Erlinsbach die hl. Firmung ertheilen, und an
lchterm Orte zugleich die hl. Kirchweihe vornehmen. Die Weihe
d» neuen Kirche in A a r au wird am 12.^ Sept. stattfinden,

ffw 13. werden Sr. Gnaden sodann in Hl. K r e uz, am
in M e n z i n gen und am 18. in der Visitation

'"Solothurn die hl. Profeß abnehmen.

— (Amtlich.) Von Montag den 6. Sept. Abends 6 Uhr
bis Freitag den 10. Sept. Vormittags werden im Pensionats-
gebäude St. Michael in Zug Priesterexerzitien gehalten werden,
geleitet von Sr. Hochw. Hrn. I)r. Pruner, Altregens des

Priesterseminars in Eichstätt.
A n m. In Maria Bitdstein werden vom 23. August bis 27. und vom

3». August bis 3. Sept. ebenfalls Exerzitien abgehalten und gleichzeitig
auch in Ä'ehreran. *

Main. Der hl. Vater hat unterm 3. Juli an den greisen
Geschichtschreiber Cesar Ca ntu ein Breve gerichtet, worin
er seine volle Befriedigung über die trenkirchlichen Gesinnungen
desselben ausspricht und zu der Absicht des 81jährigen Forschers,
seine sämmtlichen Werke einer eingehenden Prüfung zu unter-
ziehen, damit alles Anstößige aus denselben entfernt werde, den

apostolischen Segen ertheilt. — Unterin 13. Juli hat Leo XIII.
an den General der Jesuiten ein für den Orden höchst ehren-
volles Breve gerichtet, aus das wir nächstens zurückkommen
werden.

Deutschland. Am 6. April erhielt das Domkapitel in
Culm die offizielle Mittheilung, daß Leo XIII. den dortigen
Domherrn und Kapitelsvikar Dr. Leo Redner (geb. 1828),
zum Bischöfe von Culm designirt hat.

Perjonal-Chronik.
An. (Corresp.) Hochw. Carl Ulri ch verläßt die

Curatkaplanei Bristen (Silenen), um als Klvsterkaplan nach

Muotathal zu übersiedeln. — Das Kloster St. Carl beim
obern hl. Kreuz von Altdorf hatte in letzter Zeit wieder zwei
Professe», wodurch die verfügbaren Plätze ganz oder nahezu
ausgefüllt sind. Die Klöster haben sich noch nicht überlebt!

Luzern. Laut „Luz. Volksbl." hat die Regierung hochw.
Leutpriester Jos. Herzog — unter 7 Bewerbern — zum
Chorherrn am Stifte Münster gewählt.

Solothurn. (Amtlich.) Hochw. Hr. H nngerbü h ler,
z. Z. Kaplan in Tobet, ist als Pfarrer nach Hüttweilen ge-
wählt worden.

Gffene Korrespondenz.
O. Auf frohes Wiedersehen, so Golt will, am Pinsfeste

in Altdorf!
Hochw. L. T. in 0. — Hochw. Abbe IN in Paris:

Der Abonnementsbetrag für das II. Sem. ist richtig einge-
troffen. Besten Dank.

Expedition der Kirchenzeitung.

Schweizer Wiusverein.
Empfangs Bescheinigung.

n. Jahresbeitrag pro 1885 von den Ortsvereinen:

Altdorf Fr. 43, Alt St. Johann 25, Bischofszell 25,
Bünzen 35, Eiken-Münchwiler-Sisfeln-Stein 13, Eschenbach,
Kt. St. Gallen, 35, Henau 40, Lenz 15, Pfaffnau 6. 50,
Sins 91. 20, St. Gallenkappel pro 1884 10 und pro 1885
10, Tübach 12, Wyl 67 Fr.

Diejenigen Ortsvereine, die mit Einsendung der

Jahresbeiträge nebst Jahresbericht noch im Rückstand sind,
wollen solche gest. in Bälde an den Central-Cassier zusenden.

Bei der Redaktion eingegangen:
Von X. V. A. in Solothurn, Jubiläumsalmosen zu Gunsten

der Inländischen Mission Fr. 62. —
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Dei Gebr. Knrl à Wuàis Srnzigrr
in Gillstedà i. d. Zchwei) ist soeben erschienen
und durch alle Bnchhnndlniigcn und Kniender-
Händler beziehe»:

für 1887.
Siebennndvierzigster Jahrgang.

84 Quartseiten Text mit ülicr 89 Illustrationen und
Kruppen-Lildern. mit einem hübschen Einschaltbild:
„Familien-Chronik", einem illnstrirten zweifarbig ge-
druckten Wand-linlender auf starkem Carton-Papier und
einem prachtvollen Ehrvmo: „Auferstehung Christi".

Wit vollständigen Warlit-Perzeichnislen.

Hereis: K»sg»be I »tun! Cbromobilil 4l> Ets.
Nasgabe II mit Ebroa«obilil ötl Eli.

Für die richtige Lösung eines illnstr, Preis-Kebus
sind diesmal K00 niertlivolle Koben bestimmt.

Wirder-Pevliìwfev finden lohnende» Verdienst!

In Solothurn in der Buchhandlung B. Schwendimaun. lo

Im Verlage von Estelle, Rlillll & Cit. Buchhandlung in Kinlìcdetn
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen und Kalenderverkänfer zu beziehen der

Neue Oinsiedìer-Kaleàr fttr Z887.

Bisheriger Preis: 4V Centimes. — Wiedcrverkäufer erhalten lohnenden Rabatt.
Als Hauptbild nebst vielen Holzschnitten:

eine feine Lithographie.
Interessanter Text. — Volksthümliche Schreibart. — Viele Bilder. II

à co.

kâf8î!iLìì6 ààlì à liiieliljeìie I?M8î Ulìâ !iàà.
Fabrikation und Eager

von Kirotrsnxararnsntsn unll Ornarnsntsn.
8toKs - Lroàerieu - I'osamentei'ieri - deinen - Artikel in (anlâ,

Silber und Lronxe - Lildnsrsi und Malerei.

Soeben ist erschienen und durch olle Buchhandlungen zu beziehen:

lâiààl, 8 ^, l^iiWiuiiuiu Vjieoltt^îiì^ Wmli«.
kam approbations rsv. vie gen. Di'iburgsnsis gr. 8I fXXIV n. 662 3) Dr. 9. ZL.

Bildet einen Auszug aus des Verfassers zweibändigem Werke : „NioolvKln Zloi'itlls",
das kürzlich in dritter Auflage die Presse verlassen hat.

Schund, B., 0. 8. p., Krundlinien der Wrologie.
Zweite, vermehrte ?luflage. Mit Approbation des hochw. Kapitels Vicariats Freiburg.
8°: (XI u. 155 S.» Fr. S. IS - 14

Z? «A lit Sei MIM
s<Z l <» I» I» «» u Nörrolir)

voükomnienstesItiltsmittsi Kr «elnvvl'IwriM
lîoiebtvàtvi' u pönitvotv», von dem Lpo-
eial-Arxte. Dr. Dnrntratt erkunden und unter
seiner Anleitung angefertigt sniobt Dadrilc-
arbeit).

Imroclaetionellen 4'beile der »binder tbev!.
pralit.fluartatsebrill » ,Iabrg. 1884 pag. 966 sagt
von cllesein Instrumente der boebvv. bisoköü.
8ekretür Lonsistorialratb Dr. Doppel-
baner: «lleiolitendv, rveleko seil .Isbren
«las Wort des Priesters niebt mekr vsrnab
men, sind xu ikrer eigenen freudigen lieber-
rasokung rvie«ier im 3tande, das Wort des

lleiebtvatsrs ganx genau xu verstellen n.s.rv.»
/u bsxiebsn um 12 Kano. von ^ob.

Hviriàl, 0o,îvrr., llomg. 2?.
bill, ldablnng ist. erst iine.b krbalt und

DrllKng des Dlopbon xu leisten. 12^
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In der Buchhandluug B. Schwendi-

manu in Solothurn sind vorräthig:

Schulh, Ilr. A., Einführung in da-

Studium der neueren ^ " n jtg -

schichte. Lfg. l.
Das Werk erscheint in ca. lö Lieferung-"

mit ca. 800 Text-Abbildungen und !4 Wn
bendrncktafeln und wird bis Weihimch

1886 fertig vorliegen.
Stockt. Nr. A., Tas Ch r i stenth u m und

die modernen Irrthümer.
Papphorn. A.. D i e P r i e st e r a m K " >v

ken- und Sterbebette. Anle>s ^
zur geistlichen Krankenpflege.

I All

Druck und Expedition von Burkard ch Frölicher (Nochfotger von B. Schwendimann A: Comp.) in Solothnr».


	

